
Regierungspräsidium Stuttgart
Referat 55 - Naturschutz Recht
Ruppmannstr. 21

70565 Stuttgart

Marbach am Neckar, den 07. Februar 2022

Bebauungsplan „Keltergrund" und Vorplanung der Erschließung Baugebiet „Kelter-
grund" in Marbach am Neckar, Stadtteil Rielingshausen
Antrag auf Erteilung artenschutzrechtlicher Ausnahmen zur Umsiedlung von Zau-
neidechsen und Wechselkröten, zum Schlingenfang von Zauneidechsen sowie zum
Fallenfang von Wechselkröten

1 Vorbemerkung

Das Fachgutachten zum Artenschutz wird durch das Büro werkgruppe gruen Fuchs & Kuste-
rer - Landschaftsarchitekten - PartGmbB aus Stuttgart erstellt und ist diesem Antrag als Anla-
ge beigefügt.

2 Kurzbeschreibung des Vorhabens

Der überwiegende Teil des ca. 3 ha großen Plangebietes im nordwestlichen Ortsrand von
Rielingshausen wurde bis vor wenigen Jahren als Gärtnerei genutzt. Nach einem Hagel-
schaden im Jahr 2008 wurden die im Plangebiet liegenden Gewächshäuser aufgegeben und
rückgebaut. Der Stadt Marbäch am Neckar ist es gelungen, die Betriebsfläche der früheren
Gärtnerei sowie zwei angrenzende Ackerflächen zur Arrondierung zu erwerben. Diese Flä-
chen sollen nun als Wohnbaufläche ausgewiesen werden.
Mit dem Bebauungsplan „Keltergrund" sollen insgesamt 59 bis 62 Wohngebäude mit 77 bis
90 Wohneinheiten in Form von Einzelhäusern, Doppelhaushälften, Reihenhäusern bis hin
zum Geschosswohnungsbau entstehen, um die gesamte Palette des Wohnbedarfes ab-
decken zu können. Städtebaulich kann der Übergang von einer aufgelockerten Ortsrand-
bebauung zu einem dichteren Siedlungskern vollzogen werden. Die Planungskonzeption
sieht vor, das Plangebiet über eine Ringstraße zu erschließen, die an das nördliche Ende der
Kelterstraße und den zum Lehrhof fortführenden Fahrweg angebunden wird. Neben den
Wohnbauflächen ist im westlichen Bereich des Plangebietes eine großzügige öffentliche
Grünfläche ausgewiesen, die neben einem Spielplatz als Pflanzfläche für eine landschafts-
gerechte Ortsrandeingrünung des Baugebietes genutzt werden soll.
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3 Begründung/ Ausnahmevoraussetzungen

3.1 Zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich
solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art
(§ 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 BNatSchG)

Grundsätzlich besteht in der im Regionalplan des Verbandes Region Stuttgart als Unter-
Zentrum ausgewiesenen Stadt Marbach am Neckar dringender Bedarf an der Schaffung zu-
sätzlicher Wohneinheiten. Die hohe Nachfrage nach zusätzlichem Wohnraum kann derzeit
nicht mehr nur mit den verbleibenden Innenentwicklungspotenzialen geleistet werden (siehe
3.2). Auf der Interessentenliste für das Baugebiet Keltergrund sind bereits 210 Interessenten
gelistet (stand Oktober 2021, Tendenz steigend!).

Im Rahmen unserer Möglichkeiten schaffen wir mit der geplanten Anlage von Ersatzhabita-
ten die Voraussetzungen, um auch die Belange des Arten- und Naturschutzes zu berück-
sichtigen und umzusetzen. Die für die Umsetzung dieser Maßnahmen erforderlichen Flächen
befinden sich bereits im Eigentum der Stadt Marbach am Neckar. Die Umsetzung der Maß-
nahmen soll zeitnah (spätestens bis Ende März 2022 erfolgen). Die Vergabe der Aufträge
soll noch im Februar 2022 erfolgen. Das Laichhabitat wurde bereits im September 2021 an-
gelegt.

3.2 Zumutbare Alternativen
(§ 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG)

Für die Erteilung einer artenschutzrechtlichen Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG muss
nachgewiesen werden, dass keine zumutbaren Alternativen im Sinne des § 45 (7) 2
BNatSchG bestehen. Dazu ist folgendes festzustellen:

Die Stadt Marbach am Neckar verfügt über keine zumutbaren Alternativen zu der vorliegen-
den Planung. Für die Stadt Marbach am Neckar stellt sich die Situation so dar, dass weder
geeignete innerörtliche Bauflächen, noch andere im Flächennutzungsplan ausgewiesene
gewerbliche Neubauflächen zur Verfügung stehen. Gemäß dem von der Stadt Marbach am
Neckar seit 2010 geführten, jährlich aktualisierten Baulückenkataster ergibt sich folgendes
Bild:

Durch die umfassenden Bemühungen zur Aktivierung von Innenentwicklungspotentialen,
auch durch die konsequente Umnutzung von gewerblichen Bauflächen in Gemengelagen,
konnte die Stadt Marbach am Neckar in den letzten Jahren erhebliche Innenentwicklungspo-
tentiale für den Wohnungsbau aktivieren. So konnten in der Kernstadt innerhalb von 8 Jah-
ren 30 % der Baulücken, im Stadtteil Rielingshausen sogar 60 % der Baulücken aktiviert
werden, was für die Gesamtstadt einem Anteil aktivierter Baulücken von 43 % entspricht. Bei
sonstigen Innenentwicklungsflächen, für die zunächst die Schaffung von Baurecht, die Um-
Setzung von Bodenordnungsmaßnahmen und/oder die Herstellung einer öffentlichen Er-
Schließung erforderlich ist, konnten ebenfalls erhebliche Erfolge verzeichnet werden. So
wurden in der Innenstadt 100 %, in Rietingshausen 16 % dieser sonstigen Innenentwick-
lungsflächen innerhalb von acht Jahren aktiviert, auf die Gesamtstadt bezogen entspricht
dies einer Aktivierungsquote von 40 % in acht Jahren. Hierbei wird ausdrücklich darauf hin-
gewiesen, dass sich die verbleibenden Baulücken im Privatbesitz und somit nicht im kom-
munalen Besitz befinden.

Während im Jahr 2020 noch die beiden Innenentwicklungsflächen Karlstraße / Forststraße
und Karlstraße / Rathausplatz im Ortskern von Rielingshausen aktiviert werden konnten,
zeichnen sich zukünftig erhebliche Probleme in der Wohnraumbereitstellung ab:
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In der Kernstadt sind über die Aktivierung von Baulücken und die Nachverdichtung
auf einzelnen Baugrundstücken hinaus keine Innenentwicklungspotentiale mehr vor-
handen, insbesondere keine größeren zusammenhängenden Flächen.

Die größte noch zur Verfügung stehende Innenentwicklungsfläche in Rielingshausen,
das ca. 1,8 ha große Areal westlich der Max-Planck- und nördlich der Gutenbergstra-
ße, befindet sich zu erheblichen Teilen im Eigentum eines örtlichen Obst- und Gar-
tenbaubetriebes. Für diesen, an der Hauptstraße ansässigen, Betrieb stellen die un-
mittelbar an das Betriebsgetände angrenzenden Sonderkulturflächen betriebsnot-
wendige Einrichtungen dar. Da der betreffende Obst- und Gartenbaubetrieb mit Hof-
verkauf für die örtliche Lebensmittelversorgung des Stadtteils Rielingshausen von
zentraler Bedeutung ist, ist eine Aktivierung dieser Flächen auf absehbare Zeit weder
sinnvoll noch möglich.

Eine weitere, nördlich der Hauptstraße und östlich des Brahmsweges gelegene, In-
nenentwicklungsfläche von ca. 0,5 ha Größe, ist wegen eines dort ansässigen Me-
tallbaubetrjebes, über dessen Betriebsgelände die Verkehrserschließung für die In-
nenentwicklungsmaßnahme führen müsste und der auf Grund möglicher Nutzungs-
konflikte an einem weiteren Heranrücken der Wohnbebauung nicht interessiert ist,
mittelfristig ebenfalls nicht realistisch.

Die ca. 0,5 ha große Innenentwicklungsfläche östlich der Zeilstraße und nördlich der
Lange Straße ist auf Grund der schwierigen Erschließungssituation und insbesondere
der kleinteiligen Parzellierung sowie möglicher Nutzungskonflikte mit einem nördlich
angrenzenden landwirtschaftlichen Betrieb ebenfalls mittelfristig nicht realisierbar.

Zur Aktivierung der nördlich des Friedhofes und südlich der Burgstraße gelegenen
Innenentwicklungsfläche (Größe ca. 0,3 ha) wurden von der Stadt Marbach am
Neckar in den vergangenen Jahren mehrere Anläufe unternommen, die jedoch an
der fehlenden Mitwirkungsbereitschaft von Grundstückseigentümern scheiterten, die
zum Verkauf von Grundstücksteilflächen (die für die Herstellung einer öffentlichen Er-
schließungsstraße zurAnbindung dieses Gebietes an das bestehende Straßennetz.

Damit stehen derzeit keine innerörtlichen Bauflächen in Marbach zur Verfügung.

Nachdem wie bereits dargelegt eine Deckung des Wohnungsbedarfs allein über Maßnah-
men der Innenentwicklung nicht möglich ist, steht die Stadt Marbach am Neckar vor der Auf-
gäbe, zeitnah eine Wohnbaufläche in einem Neubaugebiet auszuweisen. Daher wurden in
den vergangenen Jahren zunächst die im Flächennutzungsplan ausgewiesenen, aber noch
nicht bebauten Wohnbauflächen abgeprüft. Das Ergebnis dieser Bemühungen lässt sich wie
folgt zusammenfassen:

Baugebiet „Dreibronnenstraße", Stadtteil Hörnle
Das ca. 3,1 ha große, im Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbandes
Marbach am Neckar als geplante Wohnbaufläche ausgewiesene Plangebiet befindet
sich am östlichen Siedlungsrand des Stadtteils Hörnle. Bis auf eine ca. 0,3 ha große
Teilfläche im Norden, die mit Bäumen bestanden ist und als Freizeitgrundstück ge-
nutzt wird, besteht das Plangebiet ausschließlich aus Ackerflächen. Im Gebiet stehen
Lehmböden hoher Leistungsfähigkeit an, die aus Löß entstanden sind. Die Ackerzahl
beträgt 78/81.
Das Plangebiet grenzt im Westen und Norden an bestehende Straßen mit einseiti-
gern Gehweg an. Kanal- und Wasserleitungen liegen bereits in den betreffenden
Straßen. Das Oberflächenwasser könnte in den nahe gelegenen Eichgraben abge-
führt werden. Die Stadt Marbach am Neckar hat Ende 2012 Planungsüberlegungen
zur Aktivierung dieses Gebietes aufgenommen. Aufgrund der Nähe mehrere landwirt-

Seite 3



schaftlicher Betriebe mit Viehhaltung wurde eine Geruchsimmissionsprognose beauf-
tragt. Die im November 2014 vom Ingenieurbüro Lohmeyer, Karlsruhe, vorgelegte
Geruchsimmissionsprognose kommt zu folgendem Ergebnis:
„Die Gesamtbelastung an Geruch überschreitet auf der Fläche des geplanten Wohn-
gebietes für jedes betrachtete Szenario mit 18 bzw. 19% Geruchshäufigkeit der Jah-
resstunden die Geruchsimmissionswerte nach GIRL sowohl für Wohn- und Mischge-
biete (10%)als auch für definierte Randbereiche (hier Wohngebiet zu Außenbereich
mit 15%).
Aus Sicht des Fachgutachters Geruch bestehen Konflikte mit den einschlägigen Be-
urteilungswerten für Geruchsstoffimmissionen. Es sind erhebliche Geruchsbelastun-
gen im geplanten Wohngebiet zu erwarten, folglich wird von der Ausweisung eines
Wohngebietes auf der geplanten Fläche „Dreibronnenstraße" abgeraten. Die ab-
schließende Bewertung der vorliegenden Ergebnisse obliegt den Behörden."

Da auch eine juristische Prüfung der Problematik der Geruchsbelastungen zu dem
Ergebnis kam, dass diese mit gesunden Wohnverhältnissen nach §1(6)1. BauGB im
geplanten Wohngebiet nicht vereinbar sind, wurde die Entwicklung dieser Wohnbau-
fläche aufgegeben (zumindest so lange, wie die umgebenden landwirtschaftlichen
Betriebe weiterbestehen).

Baugebiet Affalterbacher Straße/Kreuzäcker in der Marbacher Kernstadt
Das ca. 11 ha große, im Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbandes
Marbach am Neckar teilweise als geplante Wohnbaufläche (ca. 7,5 ha), teilweise als
geplante gemischte Baufläche (ca. 3,0 ha) ausgewiesene Plangebiet, das darüber
hinaus auch eine ca. 0,5 ha große, bereits bebaute Wohnbaufläche einschließt, be-
findet sich am südöstlichen Siedlungsrand der Marbacher Kernstadt. Bis auf eine ca.
0,2 ha große Teilfläche im Norden (im Ubergangsbereich der geplanten Wohnbauflä-
ehe zur bestehenden Wohnbau-fläche), die mit Bäumen und Sträuchern bewachsen
ist, besteht das Plangebiet ausschließlich aus Ackerflächen. Im Gebiet stehen Lehm-
böden mittlerer bis hoher Leistungsfähigkeit an, die aus Löß entstanden sind. Die
Ackerzahl liegt zwischen 70/77 und 78/86.
Das Plangebiet grenzt im Norden und Westen an bestehende Siedlungsflächen an.
Da diese keine leistungsfähigen Straßenanbindungen aufweisen, ist für die Ver-
kehrserschließung des Plangebiets ein direkter Anschluss an die Affalterbacher Stra-
ße (L1127) vorge-sehen. Im Süden des Plangebiets befinden sich ein landwirtschaft-
licher Betrieb und die Marbacher Weingärtnergenossenschaft, weshalb in diesem Be-
reich potentielle Nutzungskonflikte bestehen. Das Oberflächenwasser aus dem Plan-
gebiet kann nur für eine kleine Teilfläche im modifizierten Trennsystem einem Vorflu-
ter (Vogelgraben) zugeführt werden.
Die Stadt Marbach am Neckar hat im Jahr 2015 einen Planungswettbewerb für die
geplante Baufläche „Affalterbacher Straße/Kreuzäcker" eingeleitet und im Jahr 2016
den Preisträger des Wettbewerbs mit der Weiterentwicklung des Wettbewerbsergeb-
nisses zum städtebaulichen Entwurf beauftragt. Im Oktober 2016 wurde der Aufstel-
lungsbeschluss für den Bebauungsplan gefasst und die Umlegung eingeleitet. Auf-
grund erheblicher Probleme bei der Umtegung, insbesondere bei der seitens der
Stadt gewünschten Schaffung von preisgünstigem Wohnraum, konnte bis heute keine
Lösung herbeigeführt werden.

Baugebiet „Westlich der Kirchberger Straße", Stadtteil Rielingshausen
Das ca. 2,4 ha große, im Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbandes
Marbach am Neckar als geplante Wohnbaufläche ausgewiesene Plangebiet befindet
sich am südlichen Siedlungsrand des Stadtteils Rielingshausen, westlich der Kirch-
berger Straße. Bis auf eine ca. 0,4 ha große Wiese und eine ca. 0,1 ha große Streu-
obstwiese im östlichen Teil des Plangebiets, besteht das Plangebiet ausschließlich
aus Ackerflächen. Im Gebiet stehen Lehmböden hoher Leistungsfähigkeit an, die aus
Löß entstanden sind. Die Ackerzahl beträgt 75/76.
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Die Verkehrserschließung der geplanten Wohnbaufläche kann über die am östlichen
Rand des Plangebiestes verlaufende Kirchberger Straße erfolgen. Für die Entwässe-
rung des Plangebiets im modifizierten Trennsystem wären Kanäle über die Ludwig-
Hofacker-Straße im Nordwesten bis zum Rathausplatz zu führen, wo der Weiden-
bachsammler verläuft.

Die Stadt Marbach am Neckar hat im Februar 2018 allen Grundstückseigentümern im
Plangebiet „Westlich der Kirchberger Straße" ein Kaufangebot unterbreitet und zu-
gleich deutlich gemacht, dass das Gebiet - eingedenk der schlechten Erfahrungen im
Plangebiet „Affalterbacher Straße/Kreuzäcker" - nur dann (zeitnah) realisiert werden
wird, wenn alle Grundstückseigentümer mitwirkungsbereit sind und ihre Grundstücke
an die Stadt verkaufen. Da mehrere Grundstückseigentümer einer Veräußerung ihrer
Grundstücke an die Stadt nicht zugestimmt haben, kann auch dieses Baugebiet auf
absehbare Zeit nicht realisiert werden.

Somit besteht auch innerhalb der im Flächennutzungsplan ausgewiesenen, aber noch nicht
bebauten Flächen keine Möglichkeit zeitnah neuen Wohnraum zu schaffen.
Außerhalb der im Flächennutzungsplan dargestellten geplanten Bauflächen besteht in
Rielingshausen an drei Stellen die Möglichkeit, eine weitere Wohnungsbaufläche auszuweisen:

im Gebiet „Keltergrund" (ca. 3,0 ha) am nordwestlichen Ortsrand, auf dem Areal einer
früheren Gärtnerei unter Einbeziehung angrenzender Gartenflächen
im Gebiet „Schelmenäcker" (ca. 2,4 ha) am nördlichen Ortsrand, unmittelbar östlich
angrenzend an das Gebiet „Keltergrund", auf landwirtschaftlichen Nutzflächen

• im Gebiet „Rinnenäcker" am südlichen Ortsrand, ca. 2,1 ha, unmittelbar angrenzend
an das im Flächennutzungsplan ausgewiesene Wohnbaugebiet „Westlich der Kirch-
berger Straße"

In der Marbacher Kernstadt, deren Siedlungsfläche im Osten an die Gemarkungsgrenze von
Erdmannhausen grenzt, im Norden an ein Landschaftsschutzgebiet, im Westen durch die
Hangkante zum Neckartal und im Süden (im Bereich des Baugebiets „Marbach-Süd") durch
ein weiteres Landschaftsschutzgebiet begrenzt wird, besteht nur noch im Südosten, zwi-
sehen der Poppenweilerstraße und der Gemarkungsgrenze nach Erdmannhausen die Mög-
lichkeit weiterer baulicher Entwicklung. Zwischen Poppenweilerstraße und Affalterbacher
Straße ist eine Erweiterung des Schul- und Sportzentrums vorgesehen, östlich der Affalter-
bacher Straße befindet sich das im Flächennutzungsplan ausgewiesene Baugebiet „Affalter-
bacher Straße/Kreuzäcker". Zwischen letzterem und der Gemarkungsgrenze nach Erd-
mannhausen besteht mit dem ca. 5 ha großen Areal „Erdmannhäuser Weg" die (einzige)
Möglichkeit, auf der Gemarkung der Marbacher Kernstadt eine weitere Wohnbaufläche aus-
zuweisen.

Die Prüfung der Standortalternativen ist auf der folgenden Seite in tabellarischer Form dar-
gestellt.
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Rubrik Keltergrund Schelmenäcker Rinnenäcker Erdmannhäuser Weg

Lage / Nähe
zum Sied-

lungskörper

Nordwestlicher Orts-
rand von Rielingshau-

sen

Nördlicher Orts-
rand von Rielings-

hausen

Südlicher Ortsrand
von Rielingshausen,

nahe Ortskern

Südöstlicher Ortsrand
von Marbach südlich
des Baugebiets Erd-

mannhäuser Weg

Derzeitige
Nutzung

ca. 2,2 ha ehemalige
Gärtnerei

ca. 0,3 ha Ackerfläche
ca. 0,2 ha private

Gärten
ca. 0,3 ha Feldweg/

Straße

ca. 0,2 ha hlaus-
gärten

ca. 1,8 haAcker-
fläche

ca. 0,3 ha Streu-
obst

ca. 0,1 ha Feldweg

ca. 1,8 ha Acker-
fläche

ca. 0,3 ha Verkehrs-
flache

ca. 5,0 ha Ackerfläche

Übergeordne-
te

Planung

Partieller Eingriff in
regionalen Grünzug,
landwirtschaftliche

Vorrangfläche

landwirtschaftliche
Vorrangfläche

landwirtschaftliche
Vorrangfläche

landwirtschaftliche
Vorrangfläche

Schutzgebiete Keine Keine Keine Keine

Landwirt-
schaft / Bo-
denqualität

Tonboden mittlerer
Leistungsfähigkeit,

hohe durchschnittliche
Jahreswärme,

günstige Wasserver-
hältnisse

Boden/Grünlandzahl
58

Lehmiger Ton
mittlerer Leistungs-
fähigkeit aus Ver-
witterungsboden,
Ackerzahl über-
wiegend 45/42,
teilweise 60/60

Lehmboden hoher
Leistungsfähigkeit,

entstanden aus Loss,
Boden/Ackerzahl

75/76

Lehmboden hoher
Leistungsfähigkeit aus

Loss entstanden,
Boden/Ackerzahl

80/85

Verkehrliche
Anbindung

Über Kelterstraße
(Sammelstraße, Ver-

bindungsstraße
Lehrhof)

Über Triebstraße
(Sammelstraße),
Brucknerstraße
und Richard-

Wagner-Straße
(Anliegerstraßen)

Über Rinnenweg und
Bergstraße (unterdi-
mensionierte Anlie-
gerstraße) keine di-
rekte Anbindung an
leistungsfähige Stra-

ße

Über Erdmannhäuser
Straße und

Schwabstraße

Anschluss an
Kanalisation

Trennsystem möglich,
Vorfluter Strenzelbach
, Aufdimensionierung

Pumpstation für
Schmutzwasser,

Regenüberlaufbecken
erforderlich

Siehe Keltergrund ,
Anschluss über

Fläche Keltergrund

Angrenzendes Kanal-
netz nicht leistungsfä-

hig, neuer Oberflä-
chensammler in Rin-
nenweg und Berg-

Straße erforderlich bis
Weidenbachsammler,
Aufdimensionierung

Schmutz-
/Mischwasserkanal

Rinnenweg

Kein Vorfluter vorhan-
den,

Regenwasserrückhal-
tung erforderlich,
bestehender An-

schlusskanal Misch-
system

Eigentums-
Verhältnisse

Ganz überwiegend
städtisches Eigentum,
private Gartenbesitzer

mitwirkungsbereit

Privatbesitz
Privatbesitz, kleinteili-

ge Parzellierung
Privatbesitz

Zeitliche
Realisierung

Möglich,
keine Umlegung

erforderlich

Nicht möglich,
Umlegung erfor-

derlich

Nicht möglich, Umle-
gung erforderlich

Nicht möglich, Umle-
gung erforderlich

Aufsiedlung
Zeitnah und vollstän-
dig möglich (durch

Baugebot)

Mittelfristig nur
partielle Aufsied-

lung möglich, kein
Baugebot

Mittelfristig nur partiel-
Ie Aufsiedlung mög-
lich, kein Baugebot

Mittelfristig nur partiel-
Ie Aufsiedlung mög-
lich, kein Baugebot

Wohnungs-
baupolitische
Zielsetzung

Sozialer Wohnungs-
bau

und preiswertes Bau-
en

auf städtischen Flä-
chen möglich

Nur bedingt mög-
lich (sofern Stadt
Eigentum an Flä-

chen erlangt)

Nur bedingt möglich
(sofern Stadt Eigen-
turn an Flächen er-

langt)

Nur bedingt möglich
(sofern Stadt
Eigentum an

Flächen erlangt)
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In der Abwägung aller Gesichtspunkte und Belange stellt das Baugebiet „Keltergrund" die mit
Abstand beste Lösung dar, da nur bei diesem Gebiet eine zeitnahe Umsetzung, eine (nahe-
zu) vollständige Bebauung des Areals und die Realisierung wohnungsbaupolitischer Zielset-
zungen der Stadt gewährleistet ist.

Die bereits erwähnte Interessentenliste und der daraus resultierende große örtliche Bedarf
an Bauplätzen zeigt die Dringlichkeit einer zeitnahen Flächenausweisung bzw. einer mög-
lichst kurzfristigen Generierung von Bauplätzen. Durch die Möglichkeit der Berichtigung des
Flächennutzungsplanes, die durch § 13 b BauGB ermöglicht wird, würde die Realisierung
des Baugebiets (neben den glücklichen Umständen, dass der überwiegende Teil der Flä-
chen bereits im Besitz der Stadt ist) immens beschleunigt und der Umfang des Verfahrens
deutlich reduziert werden.

Insofern sind keine Planungsalternativen erkennbar, die im Vergleich zur Antragslösung zu-
mutbar sind und sich konfliktfrei aus hierarchisch übergeordneten Planungen entwickeln.

3.3 Erhaltungszustand der Population

hlinsichtlich des Erhaltungszustands der lokalen Populationen der Wechselkröten und Zau-
neidechsen wird auf die Formblätter „Wechselkröten, Kapitel 5.3, Ziffer d" und „Zau-
neidechse, Kapitel 5.3, Ziffer d" verwiesen.

4 Fazit

Insbesondere unter Berücksichtigung der hergestellten Ersatzbiotope stehen den Wechsel-
kröten und Zauneidechsen dauerhaft Fortpftanzungs- und Ruhestätten zur Verfügung. Damit
kann davon ausgegangen werden, dass die lokalen Populationen dauerhaft in einem günsti-
gen Erhaltungszustand bleiben. Da keine anderen zumutbaren Alternativen gegeben sind
und zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses vorliegen, sind die gefor-
derten rechtlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme gegeben, sodass dem unter Kapitel 5
aufgeführten Antrag stattgegeben werden kann.

5 Antrag

Die Stadt Marbach am Neckar, vertreten durch Herrn Bürgermeister Jan Trost, stellt den
Antrag, im Rahmen der geplanten FCS-Maßnahmen den im Bereich des Geltungsbereiches
des Bebauungsplan „Keltergrund" und der Vorplanung der Erschließung Baugebiet „Kelter-
grund" in Marbach am Neckar, Stadtteil Rielingshausen befindlichen Individuen - beschränkt
auf Zauneidechsen und Wechselkröten - insbesondere mit Schlingen bzw. Fallen nachstellen
zu dürfen und diese in die neuen, vorbereiteten Ersatzhabitate umsetzen zu dürfen, um die
dann freien Flächen für die Umsetzung der Erschließungsmaßnahmen verwenden zu kön-
nen. Für den Fall, dass einzelne Individuen wider Erwarten und trotz der ergriffenen Schutz-
maßnahmen nicht aufzufinden sind, beantragt der Antragsteller vorsorglich auch die Aus-
nähme für die unbeabsichtigte Tötung von Individuen.
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Die Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG von den ari:enschutzrechtlichen Verboten des
§ 44 Abs. 1 BNatSchG soll zugunsten der

Stadt Marbach am Neckar
Marktstr. 23
71672 Marbach am Neckar

erteilt werden.

Marbach am Neckar, den 07.02.2022 ^^ <^
4

Bürgermeister Jan Trost

Fachbeilaaen und Pläne

1-S-T-WPLANUNGSGESELLSCHAFTMBH (2021): Erschließung Im Keltergrund in Rielings-
hausen, Vorplanung Juli 2021.

STADT MARBACH AM NECKAR (2021): Bebauungsplan „Keltergrund", Stadt Marbach am
Neckar.

WERKGRUPPE GRUEN (2022): Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (SaP) zum Bebau-
ungsplan „Keltergrund", Marbach am Neckar einschließlich Formblätter.

- WERKGRUPPE GRUEN (2019A): Übersichtsbegehung Artenschutz und Habitatpotenzial-
analyse zum Bebauungsplan „Keltergrund" in Marbach am Neckar, Stadtteil Rielings-
hausen.

WERKGRUPPE GRUEN (2019B): Tierökologlsches Gutachten zum Bebauungsplan „Kelter-
grund" in Marbach am Neckar, Stadtteil Rielingshausen.
WERKGRUPPE GRUEN (2020): Ubersichtsbegehung Artenschutz mit Gebäudebegehung
und Habitatpotenzialanalyse „Gewächshäuser im Keltergrund" in Marbach am Neckar,
Stadtteil Rielingshausen.

WERKGRUPPE GRUEN (2021 A): Tierökologisches Gutachten - „Erfassung der Feldlerchen-
bestände (Erstbrut)" zum Bebauungsplan „Keltergrund" in Marbach am Neckar, Stadtteil
Rielingshausen.

WERKGRUPPE GRUEN (2022): Tierökologisches Gutachten „Gewächshäuser im Kelter-
grund" in Marbach am Neckar, Stadtteil Rielingshausen.
VEREINBARUNGEN ÜBER DIE DINGLICHE SICHERUNG DER MAßNAHMEN FCS 1 UND FCS 3 mit
der unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt Ludwigsburg (wird nachgereicht).
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